
Unternehmer und 
Geschäftsführer

Umsatzsteuer: Wie sind Sachspenden 
steuerlich zu behandeln?

Gerade während der Corona-Pandemie 
ist die umsatzsteuerliche Behandlung von 
Sachspenden von besonderem Interesse, da 
derzeit nicht nur Lebensmittel, etwa an die 
„Tafeln“, gespendet werden, sondern darü-
ber hinaus viele Einzelhändler auch andere 
Waren unentgeltlich abgeben. Das Bundes-
finanzministerium hat in diesem Zusammen-
hang zwei aktuelle Schreiben erlassen. In der 
ersten Anweisung geht es ganz grundsätzlich 
um die umsatzsteuerliche Bemessungs-
grundlage einer Sachspende und in der 
zweiten Anweisung um die Sondersituation 
während der Corona-Pandemie (BMF-Schrei-
ben vom 18.3.2021, III C 2 - S 7109/19/10002 
:001 und III C 2 - S 7109/19/10002 :001).

Zunächst zu den Grundsätzen: 

Eine Sachspende unterliegt letztlich wie eine 
Entnahme zu privaten Zwecken der Umsatz-
steuer, wenn für die gespendete Ware sei-
nerzeit die Vorsteuer abgezogen wurde. Die 
Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer 

bestimmt sich nach dem fiktiven Einkaufs-
preis im Zeitpunkt der Spende. Aber: Bei 
der Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
ist auch zu berücksichtigen, ob die Gegen-
stände zum Zeitpunkt der Spende überhaupt 
noch verkehrsfähig sind. 

Beispielsweise sind Lebensmittel nicht mehr 
verkehrsfähig, wenn diese kurz vor Ablauf 
des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen oder 
die Verkaufsfähigkeit als Frischware, wie 
Backwaren, Obst und Gemüse, wegen Män-
geln nicht mehr gegeben ist. Dies gilt auch 
für Non-Food-Artikel mit Mindesthaltbar-
keitsdatum wie beispielsweise Kosmetika, 
Drogerieartikel, pharmazeutische Artikel, 
Tierfutter oder Bauchemieprodukte wie Si-
likon oder Beschichtungen sowie Blumen 
und andere verderbliche Waren. Bei anderen 
Gegenständen ist die Verkehrsfähigkeit ein-
geschränkt, wenn diese aufgrund von erheb-
lichen Material- oder Verpackungsfehlern 
oder fehlender Marktgängigkeit (z.B. Vor-
jahresware oder saisonale Ware wie Weih-
nachts- oder Osterartikel) nicht mehr oder 
nur noch schwer verkäuflich sind. 

Werden solche Gegenstände gespendet, 
kann eine geminderte Bemessungsgrundla-
ge angesetzt werden. Bei objektiv wertloser 
Ware kann die Bemessungsgrundlage sogar 

0 Euro betragen, allerdings betrifft das tat-
sächlich nur Lebensmittel und Frischware 
sowie gegebenenfalls Non-Food-Artikel, 
die jeweils kurz vor Ablauf des Mindest-
haltbarkeitsdatums gespendet werden. In 
anderen Fällen ist die steuerliche Bemes-
sungsgrundlage „im Umfang der Einschrän-
kung der Verkehrsfähigkeit“ zu mindern. 
Eine eingeschränkte Verkehrsfähigkeit liegt 
nicht vor, wenn Neuware ohne jegliche Be-
einträchtigung aus wirtschaftlichen oder lo-
gistischen Gründen aus dem Warenverkehr 
ausgesondert wird. Auch wenn diese Neu-
ware ansonsten vernichtet werden würde, 
weil z.B. Verpackungen beschädigt sind, bei 
Bekleidung deutliche Spuren einer Anprobe 
erkennbar sind oder Ware verschmutzt ist, 
ohne dass sie beschädigt ist, führt dies nicht 
dazu, dass die Neuware ihre Verkaufsfähig-
keit vollständig verliert. In diesen Fällen ist 
ein fiktiver Einkaufspreis anhand objektiver 
Schätzungsunterlagen zu ermitteln.

Praxistipp:
Gegebenenfalls sollte Beweisvorsorge 
getroffen werden, um die Bemes-
sungsgrundlage von 0 Euro oder um 
zumindest eine verminderte Bemes-
sungsgrundlage glaubhaft machen 
zu können.
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Nun zur derzeitigen Sondersituation:

Bei Waren, die von Einzelhändlern an steuer-
begünstigte Organisationen gespendet wer-
den, wird derzeit auf die Besteuerung einer 
unentgeltlichen Wertabgabe verzichtet. Vor-
aussetzung ist, dass die Einzelhändler durch 
die Corona-Krise unmittelbar und nicht un-
erheblich negativ wirtschaftlich betroffen 
sind. Die Regelung gilt für Sachspenden, die 
zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. De-
zember 2021 erfolgt sind oder noch erfolgen.

Corona-Hilfe: Neuer Eigenkapitalzus-
chuss und Aktuelles zur Überbrückungs-
hilfe

Es ist noch kein Ende der Coronakrise in 
Sicht - unzählige Betriebe müssen weiter 
harte Einschnitte hinnehmen. Zur Abfede-
rung der wirtschaftlichen Folgen der Pan-
demie ist aktuell unter anderem Folgendes 
beschlossen worden:

- Alle Unternehmen, die in mindestens drei 
Monaten seit November 2020 einen Umsat-
zeinbruch von jeweils mehr als 50 Prozent 
erlitten haben, erhalten einen Eigenkapi-
talzuschuss. Der Eigenkapitalzuschuss wird 
zusätzlich zur regulären Förderung der 
Überbrückungshilfe III gewährt. Der neue 
Zuschuss zur Substanzstärkung beträgt bis 
zu 40 Prozent des Betrags, den ein Unter-
nehmen für die förderfähigen Fixkosten er-
stattet bekommt. Er ist gestaffelt und steigt 
an, je länger Unternehmen einen Umsatzein-
bruch von mindestens 50 Prozent erlitten 
haben. Gezahlt wird er ab dem dritten Monat 
des Umsatzeinbruchs und beträgt in diesem 
Monat 25 Prozent. Im vierten Monat mit ei-
nem Umsatzeinbruch von mindestens 50 
Prozent erhöht sich der Zuschlag auf 35 Pro-
zent; bei fünf oder mehr Monaten erhöht er 
sich noch einmal auf 40 Prozent pro Monat.

- Außerdem wird die Fixkostenerstattung der 
Überbrückungshilfe III für Unternehmen, die 
einen Umsatzeinbruch von mehr als 70 Pro-
zent erleiden, auf bis zu 100 Prozent erhöht. 
Bislang wurden bis zu 90 Prozent der förder-
fähigen Fixkosten erstattet.

- Unternehmen und Soloselbstständige 
erhalten ein nachträgliches Wahlrecht zwi-
schen Neustarthilfe und Überbrückungshilfe 
III zum Zeitpunkt der Schlussabrechnung. So 
kann die im Einzelfall günstigste Hilfe auf-
grund des unsicheren Verlaufs der ökono-
mischen Entwicklung nachträglich bestimmt 
werden.

Die konkreten Ausführungsbestimmungen, 
die sich oft kurzfristig ändern, machen es 
leider schwierig, auf die Corona-Hilfen kon-

kret einzugehen. Ausführliche Informationen 
finden Sie auf der Website www.ueberbrue-
ckungshilfe-unternehmen.de, die das Bun-
deswirtschafts- und das Bundesfinanzminis-
terium laufend aktualisieren. 

GmbH: Verrechnungskonten müssen 
angemessen verzinst werden

Gesellschafter-Verrechnungskonten sind 
ein beliebtes Mittel, um Zahlungen zwischen 
GmbH und Gesellschafter abzuwickeln und 
um nicht bei jeder Kleinigkeit einen Darle-
hensvertrag abschließen zu müssen. Doch 
auch Gesellschafter-Verrechnungskonten 
müssen angemessen verzinst werden. So hat 
das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht 
entschieden, dass ein nicht angemessen 
verzinstes Verrechnungskonto zu einer ver-
deckten Gewinnausschüttung führt (Urteil 
vom 28.5.2020, 1 K 67/17). Doch welcher Zins-
satz ist angemessen? 

Es gilt nach Ansicht der Richter: Der ange-
messene Zinssatz, auf den die GmbH ver-
zichtet und in dessen Höhe die verdeckte 
Gewinnausschüttung vorliegt, ist zu schät-
zen. Hat die GmbH selbst keine Kredite auf-
genommen, so ist der Zinssatz innerhalb 
einer Marge zu schätzen, deren Untergrenze 
die banküblichen Habenzinsen und deren 
Obergrenze die banküblichen Sollzinsen 
bilden. Die Argumentation der Gesellschaft, 
angesichts des allgemein niedrigen Zins-
niveaus sei es ihr nicht möglich, das Kapi-
tal anderweitig ertragbringend anzulegen, 
lassen die Finanzrichter nicht gelten. Wenn 
eine GmbH die Mittel, die sie an ihren Gesell-
schafter ausgereicht hat, nicht refinanziert 
hat, bestimme sich die verdeckte Gewinn-
ausschüttung der Höhe nach danach, welche 
Zinsen sie hätte erzielen können, wenn sie 
die Mittel auf der Grundlage eines hypothe-
tischen Kreditverhältnisses an einen frem-
den Dritten ausgereicht hätte. 

Ausgangspunkt dieser Schätzung seien die 
banküblichen Habenzinsen als Untergrenze 
und die banküblichen Sollzinsen als Ober-
grenze der verhinderten Vermögensmeh-
rung. Fehle es an geeigneten Vergleichsda-
ten, dann könne auf die statistischen Werte 
der Bundesbank zurückgegriffen werden. 
Seien Unter- und Obergrenze des zu fin-
denden Zinssatzes bestimmt, so sei der im 
konkreten Einzelfall anzusetzende Zinssatz 
im Rahmen der sich ergebenden Marge zu 
finden. Es sei nicht zu beanstanden, wenn 
von dem Erfahrungssatz ausgegangen wer-
de, dass sich private Darlehensgeber und 
-nehmer die bankübliche Marge zwischen 
Soll- und Habenzinsen teilten. Etwas ande-
res könne gelten, wenn die GmbH ihrerseits 
Bankgeschäfte betreibt. Dann könne aus-
schließlich der Sollzins maßgebend sein.

Praxistipp:
Gegen das Urteil wurde Revision 
eingelegt. Das Verfahren wird beim 
Bundesfinanzhof unter dem Az. I R 
27/20 geführt. Ungeachtet dessen 
sollten GmbH-Geschäftsführer prüfen, 
ob die vorhandenen Verrechnungs-
konten angemessen verzinst werden. 
Beachten Sie dabei bitte, dass Ver-
rechnungskonten üblicherweise nicht 
besichert sind und deshalb nicht die 
Zinsen für Baugeld maßgebend sind.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Arbeitsverhältnis mit Angehörigen: Kei-
ne überbordende Aufzeichnungspflicht

Ein Arbeitsverhältnis mit einem Angehöri-
gen, das einem Fremdvergleich standhält, 
ist steuerlich anzuerkennen. Die Finanz-
ämter prüfen jedoch streng und verlangen 
mitunter sogar exakte Arbeitszeitnachweise 
- so geschehen in einem Fall, über den der 
Bundesfinanzhof jetzt aber zugunsten des 
Arbeitgebers entschieden hat. Danach ist 
die Führung von genauen Stundenaufzeich-
nungen für die Anerkennung des Arbeitsver-
hältnisses nicht zwingend erforderlich. Eine 
fehlende Dokumentation der geleisteten Ar-
beitszeit allein dürfe nicht zur Aberkennung 
des Arbeitsverhältnisses, hier mit dem Ehe-
gatten, führen (BFH-Urteil vom 18.11.2020, VI 
R 28/18).

Der Sachverhalt: Ein Obergerichtsvollzie-
her beschäftigte seine Ehefrau als Büroan-
gestellte. Bei der Veranlagung wurden die 
Lohnkosten nicht berücksichtigt. Die vor-
gelegten Dokumentationen der Arbeitszeit 
entsprächen objektiv nicht den Anforde-
rungen eines Fremdvergleiches - so das Fi-
nanzamt. Auf den Nachweisen seien lediglich 
der Name der Ehefrau und die Tage mit Ar-
beitszeit vermerkt, an denen sie gearbeitet 
habe. Eine Angabe über die Tätigkeit, wann 
die Dokumentation erstellt oder dass sie 
geprüft worden sei, sei auf dem Nachweis 
nicht vorhanden. Das Finanzgericht hatte die 
hiergegen gerichtete Klage verworfen. Wenn 
die Arbeiten auch zu Hause geleistet werden 
können, sei eine tätigkeitsbezogene Auf-
listung für den jeweiligen Tag erforderlich. 
Sonst sei eine Kontrolle, ob die vereinbarte 
Arbeitszeit tatsächlich geleistet worden ist, 
nicht möglich. Wie bei sonstigen Eigenbe-
legen auch, müssen solche Aufzeichnungen 
eine hinreichende Gewähr für ihre Vollstän-
digkeit und Richtigkeit bieten und mit ver-
tretbarem Aufwand auf ihre materielle Rich-
tigkeit hin überprüfbar sein. 
Doch der Bundesfinanzhof ist anderer An-
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sicht. Das Finanzgericht überspanne die 
Anforderungen, wenn es meint, der Steu-
erbürger müsse für die Anerkennung eines 
Arbeitsverhältnisses zwischen nahen An-
gehörigen konkret darlegen, wann genau 
welche Tätigkeiten ausgeübt worden seien. 
Zwar müsse das Angehörigen-Arbeitsver-
hältnis in fremdüblicher Weise tatsächlich 
durchgeführt werden. Aber auch bei Arbeits-
verhältnissen zwischen fremden Dritten sei 
es keineswegs üblich, die jeweiligen Arbeits-
leistungen stundengenau aufzuzeichnen. 
Dies mag ausnahmsweise anders sein, wenn 
die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers ge-
genüber Kunden, Mandanten oder Patienten 
etc. des Arbeitgebers weiterberechnet wer-
den soll. Bei einem geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnis über einfache Bürotätigkei-
ten sei dies jedenfalls nicht fremdüblich und 
könne folglich auch von den Klägern nicht 
verlangt werden. 

Praxistipp:
Auch wenn der BFH eine weniger 
strenge Haltung als die Finanzver-
waltung einnimmt, so empfehlen wir 
dennoch, zumindest die üblichen        
„Stundenzettel“ zu führen. Denn  
diese können etwa dann wichtig 
werden, wenn die Mitarbeit des 
Angehörigen seitens des Finanzamts 
insgesamt angezweifelt wird. Und 
im Übrigen müssen bei „familien-
fremden“ Minijobbern nach § 17 
des Mindestlohngesetzes ohnehin 
Stundenaufzeichnungen geführt wer-
den. Diese Pflicht entfällt nur bei der 
Beschäftigung von engen Familienan-
gehörigen.

Steuerfreie Tankgutscheine: 
Bundessozialgericht kippt 
 „Gehaltsumwandlungen“

Viele Arbeitgeber gewähren ihren Mitarbei-
tern Benzingutscheine mit einem Wert von 
bis zu 44 Euro pro Monat. Mittels dieser Gut-
scheine können die Mitarbeiter ihr Kfz bei ei-
ner bestimmten Tankstelle oder Tankstellen-
kette auftanken. Der Betrag von 44 Euro im 
Monat bleibt unter gewissen Voraussetzun-
gen steuer- und sozialversicherungsfrei; es 
gilt die so genannte Sachbezugsgrenze von 
44 Euro (ab 2022: 50 Euro). Seit dem 1.1.2020 
ist insoweit allerdings eine gesetzliche Ver-
schärfung eingetreten: Der Arbeitgeber kann 
dem Arbeitnehmer zwar weiterhin Gutschei-
ne gewähren. Damit diese aber auch tat-
sächlich steuer- und sozialversicherungsfrei 
bleiben, ist nun unter anderem erforderlich, 
dass sie zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn gewährt werden. Damit 

soll der steuerliche Vorteil insbesondere im 
Rahmen von Gehaltsumwandlungen ausge-
schlossen werden. Auch nachträgliche Kos-
tenerstattungen sind nicht begünstigt. Wür-
de der Arbeitnehmer also zunächst tanken 
und seinen Arbeitgeber dann um Erstattung 
der Benzinkosten bitten, so wäre die Koste-
nerstattung kein „Sachbezug“ und folglich 
nicht begünstigt. 

Vor dem Jahre 2020 konnten Benzingutschei-
ne auch im Rahmen einer Gehaltumwand-
lung bis 44 Euro steuerfrei gewährt werden 
- und nach bisher wohl überwiegend vertre-
tener Auffassung auch sozialversicherungs-
frei (vgl. z.B. LSG Baden-Württemberg, Urteil 
vom 10.5.2016, L 11 R 4048/15). Aber: Soeben 
hat das Bundessozialgericht entschieden, 
dass Tankgutscheine, die über einen be-
stimmten Euro-Betrag lauten und als neue 
Gehaltsanteile an Stelle des Bruttoarbeits-
lohns hingegeben werden, sozialversiche-
rungspflichtiges Arbeitsentgelt darstellen 
und folglich der Beitragspflicht unterliegen 
(BSG-Urteil vom 23.2.2021, B 12 R 21/18 R). Da-
mit sind Fälle der Gehaltsumwandlung auch 
bereits vor 2020 sozialversicherungspflichtig 
gewesen. 

Das BSG führt dazu aus: Vereinbart ein Ar-
beitgeber mit der Belegschaft einen teilwei-
sen Lohnverzicht und gewährt im Gegen-
zug an Stelle des Arbeitslohns Gutscheine, 
handelt es sich dabei sozialversicherungs-
rechtlich um Arbeitsentgelt. Dieses umfasst 
grundsätzlich alle im Zusammenhang mit 
dem Arbeitsverhältnis stehenden geldwer-
ten Vorteile. Ein solcher Zusammenhang 
ist anzunehmen, wenn der ursprüngliche 
Bruttoarbeitslohn rechnungsmäßig fortge-
führt wird und die Tankgutscheine als neue 
Gehaltsanteile angesehen werden. Die Bei-
tragspflicht der Tankgutscheine entfiel auch 
nicht ausnahmsweise. Bei ihnen handelte es 
sich nicht um einen Sachbezug, weil sie auf 
einen bestimmten Euro-Betrag lauteten und 
als Geldsurrogat teilweise an die Stelle des 
wegen Verzichts ausgefallenen Bruttover-
dienstes getreten waren. Die steuerrecht-
liche Bagatellgrenze von 44 Euro im Monat 
kommt daher nicht zur Anwendung.

Praxistipp:
Nicht betroffen sind Arbeitgeber, die 
ihren Mitarbeiter die Gutscheine 
zusätzlich zum normalen Arbeitslohn 
hingegeben haben. Diese Gutscheine 
waren bis 44 Euro steuer- und sozi-
alversicherungsfrei und sind es auch 
heute noch, sofern die entsprechen-
den weiteren Voraussetzungen (z.B. 
keine Kostenerstattung) erfüllt sind.
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Kapitalanleger

Verluste aus Wertpapieren: 
Verkauf nahezu wertloser Aktien 
war anzuerkennen

Wer Verluste aus dem Verkauf seiner Aktien 
erleidet, darf diese mit entsprechenden Ge-
winnen verrechnen. Allerdings gab - und gibt 
es noch immer - Diskussionen hinsichtlich 
der Frage, ob Verluste auch dann verrechnet 
werden dürfen, wenn die Aktien nicht ver-
kauft, sondern aufgrund Wertlosigkeit aus 
dem Depot ausgebucht wurden. Der Kern 
des Streits lag darin begründet, dass die 
maßgebenden Absätze 2 und 4 des § 20 EStG 
nur von der „Veräußerung“ der Wertpapiere 
sprechen, nicht aber von der „Wertloswer-
dung“ oder „Ausbuchung“. 

Seit 2020 gibt es dazu zwar eine gesetzli-
che Änderung, doch noch immer sind viele 
Altfälle aus den Jahren vor 2020 offen. Um 
dem rein begrifflichen Streit aus dem Wege 
zu gehen, haben Anleger zuweilen zu einer 
Gestaltung gegriffen: Sie haben ihre - na-
hezu - wertlosen Aktien quasi kurz vor der 
drohenden Ausbuchung tatsächlich ver-
kauft, und zwar oftmals nur für 1 Euro. Mit-
unter geschah dies in Form eines Tausch-
geschäfts mit Leidensgenossen, das heißt  
Anleger 1 hat seine fast wertlosen Ak-
tien an Anleger 2 verkauft; dieser wie-
derum hat seine eigenen - nahezu  
wertlosen - Aktien an Anleger 1 veräußert. 
Nun hat der Bundesfinanzhof entschieden, 
dass die Veräußerung wertloser Aktien 
grundsätzlich keinen Gestaltungsmissbrauch 
darstellt - und zwar selbst dann nicht, wenn 
sich der Verkäufer verpflichtet, vom Käufer 
wertlose Aktien zu kaufen (BFH-Urteil vom 
29.9.2020, VIII R 9/17). Damit kann für die 
Jahre bis 2019 festgehalten werden: Verluste 
aus dem Verkauf von nahezu wertlosen Akti-
en sind steuerlich anzuerkennen, und zwar 
unabhängig davon, wie hoch die Transakti-
onskosten waren oder ob eine Art Tausch-
geschäft mit einem anderen Anleger vorlag.

Praxistipp:
Seit 2020 ist gesetzlich klargestellt, 
dass Verluste aus der Ausbuchung 
von Aktien und anderer Wertpapiere 
abziehbar sind. Es gibt aber eine 
betragsmäßige Grenze. Die Verlus-
te können nur mit Einkünften aus 
Kapitalvermögen bis zur Höhe von 
20.000 Euro ausgeglichen werden. 
Nicht verrechnete Verluste sind dann 
auf Folgejahre vorzutragen. Die 
Neuregelung gilt für Verluste, die ab 
dem 1.1.2020 entstehen. Die genannte 
Regelung erfasst nach der Gesetzes-
begründung auch Veräußerungstat-
bestände, die dann vorgenommen 
werden, wenn sich das „Solvenzrisiko“ 
der AG bereits ganz oder teilweise 
realisiert hat. 
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Aktienverluste: Zum Zeitpunkt der 
Verlustberücksichtigung

Wie ausgeführt gab - und gibt es noch im-
mer - Streit hinsichtlich der Frage, ob Verlus-
te aus Aktien auch dann verrechnet werden 
dürfen, wenn die Aktien nicht verkauft, son-
dern aufgrund Wertlosigkeit aus dem Depot 
ausgebucht wurden. Für die Jahre seit 2020 
gibt es dazu zwar eine gesetzliche Regelung, 
doch bei Verkäufen bis einschließlich 2019 
ist noch manches umstritten. Immerhin hat 
der Bundesfinanzhof zwischenzeitlich ge-
klärt, dass die Finanzverwaltung Verluste 
aus wertlos gewordenen Aktien steuerlich 
anerkennen muss, wenn die Aktiengesell-
schaft, bei der der Anleger privat investiert 
hat, insolvent ist (BFH-Urteil vom 3.12.2019, 
VIII R 34/16; BFH-Urteil vom 17.11.2020, VIII 
R 20/18). Noch nicht endgültig geklärt sind 
aber Fälle der Ausbuchung aus anderen 
Gründen, etwa bei einem Insolvenzverfahren 
nach US-amerikanischem Recht. 

Doch wann ist eigentlich der genaue Zeit-
punkt, zu dem der Verlust steuerlich wirk-
sam entstanden ist? Dazu hat der BFH wie 
folgt entschieden (Urteil vom 17.11.2020, VIII R 
20/18): Erlischt das Mitgliedschaftsrecht des 
Aktionärs einer inländischen AG, weil diese 
infolge einer Insolvenz aufgelöst, abgewi-
ckelt und im Register gelöscht wird, entsteht 
dem Aktionär ein steuerbarer Verlust, wenn 
er seine Einlage ganz oder teilweise nicht 
zurückerhält. Werden solche Aktien schon 
vor der Löschung der AG im Register durch 
die depotführende Bank aus dem Depot des 
Aktionärs ausgebucht, entsteht der Verlust 
bereits im Zeitpunkt der Ausbuchung. Von 
einer Verlustentstehung kann aber nicht 
bereits zu einem Zeitpunkt ausgegangen 
werden, zu dem mit einer Auskehrung von 
Vermögen im Rahmen der Schlussvertei-
lung des Vermögens der AG objektiv nicht 
zu mehr rechnen ist oder die Notierung der 
Aktien an der Börse eingestellt oder deren 
Börsenzulassung widerrufen wird. 

Der Kläger hatte im Jahr 2009 Aktien an einer 
börsennotierten inländischen AG erworben, 
die in einem Depot verwahrt wurden. Über 

das Vermögen der AG wurde im Jahr 2012 
das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Aktien 
wurden zum 31.12.2013 im Depot des Klägers 
noch mit einem Stückpreis ausgewiesen. Er 
wollte bereits im Rahmen der Einkommen-
steuerfestsetzung für das Streitjahr 2013 
einen Totalverlust aus dem Investment ver-
rechnen. Das Finanzamt und das Finanzge-
richt lehnten die begehrte Verrechnung im 
Jahr 2013 ab. Der BFH stimmte dem im Er-
gebnis zu. Grundsätzlich sei der Verlust aus 
wertlos gewordenen Aktien steuerlich verre-
chenbar. Der maßgebende Verlust entstehe 
für den Aktionär aber erst, wenn er aufgrund 
des rechtlichen Untergangs seines Mitglied-
schaftsrechts oder der Ausbuchung der Akti-
en aus dem Depot einen endgültigen Rechts-
verlust erleidet. Im Streitjahr 2013 habe der 
Kläger zwar einen Wertverlust hinnehmen 
müssen. Dieser habe aber weder den Be-
stand seines Mitgliedschaftsrechts berührt 
noch seien die Aktien aus dem Depot des 
Klägers ausgebucht worden.

Praxistipp:
Die Entscheidung hat Bedeutung 
für Aktien, die nach dem 31.12.2008 
erworben worden sind und bei denen 
der Untergang des Mitgliedschafts-
rechts oder die Depotausbuchung 
in den Veranlagungszeiträumen von 
2009 bis einschließlich 2019 stattge-
funden hat. 

Alle Steuerzahler

Verkauf einer privaten Sammlung: 
Sind „Gewinne“ zu versteuern?

Der Aufbau einer Sammlung ist für viele 
Menschen eine Leidenschaft. Doch manch-
mal kommt der Tag, an dem man sich von 
seiner Sammlung trennen möchte. Und dann 
stellt sich die Frage, ob der Verkauf einer pri-
vaten Sammlung einkommensteuerpflichtig 
ist. Die Antwortet lautet: im Prinzip nein. 
Erst kürzlich hat der Bundesfinanzhof klar-
gestellt: Baut der Steuerbürger aus privatem 
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Interesse eine Sammlung auf und fasst er 
erst zu einem späteren Zeitpunkt den Ent-
schluss, diese „en bloc“ oder in Einzelakten 
zu veräußern, ist dies der letzte Akt der pri-
vaten Vermögensverwaltung. Folge: Der Ver-
kauf unterliegt nicht der Einkommensteuer 
(BFH-Urteil vom 17.6.2020, X R 18/19). 

Eine Ausnahme gilt aber für den Fall, dass 
ein privater Sammler „wie ein Händler“ ak-
tiv wird. Um von einem händlertypischen 
Verhalten und mithin von - steuerpflichti-
gen - gewerblichen Einnahmen auszugehen, 
müssten aber zum Beispiel ein „Warenum-
schlag“, also ein häufiger und kurzfristiger 
An- und Verkauf, hinzukommen. Die Ver-
wendung einer Internetplattform wie etwa 
eBay allein reiche indes nicht aus, um eine 
Gewerblichkeit zu begründen - so der BFH. 
Der aktuelle Fall betraf den Verkauf einer 
Modelleisenbahnsammlung. Der Kläger hat-
te immerhin 1.500 Verkäufe über die Inter-
netplattform „eBay“ im Rahmen seiner Ge-
winnermittlung nicht berücksichtigt. 

Der Sachverhalt selbst war recht kompliziert 
und soll daher hier nicht weiter ausgeführt 
werden. Von Bedeutung ist aber folgende 
Aussage des BFH: Sollte der Kläger die Mo-
delleisenbahnen für den Aufbau einer priva-
ten Sammlung angeschafft haben, fehlte es 
an dem für einen Händler typischen Ankauf 
von Objekten in Wiederveräußerungsab-
sicht. Die Verkaufstätigkeit des Klägers über 
eBay entspräche dann nicht allein deshalb 
der Tätigkeit eines Händlers, weil dieser über 
einen längeren Zeitraum zahlreiche (Einzel-)
Verkaufsgeschäfte getätigt hätte. Vielmehr 
hätte es weiterer Maßnahmen bedurft, die 
Waren (besonders) marktgängig zu machen.

Praxistipp:
Sammler sollten nach Möglichkeit 
Beweisvorsorge betreiben und auf-
zeichnen, wann und zu welchem Preis 
sie ihre Sammlungsstücke erworben 
haben, um später nachweisen zu 
können, dass diese eben nicht zum 
kurzfristigen Weiterverkauf ange-
schafft worden sind. 
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